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Eroffnung der Sitzung

Genehmigung von Protokollen

Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 22.04.2016
Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 10.06.2016
Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern;
Vorstellung

Mitteilungen

Schilerbeférderung zu Oberschulen

Strategische Ziele einer integrierten Jugendhilfe- und
Schulentwicklungsplanung

Durchfiihrung einer Elternbefragung im Rahmen der
Schulentwicklungsplanung

Kooperationsvereinbarung zum buddY-Programm
BRAUNSCHWEIG "Aufeinander achten. Flreinander da sein.

Miteinander lernen. Erfolgreiche Wege flr mehr Bildungschancen".

Kriterien fir die Auftragsvergaben in der Schilerbeférderung
Antrage

Grunpflege-Patenschaften fir Schulen;

Antrag der CDU-Fraktion

Schulkindbetreuung an der Grundschule Lindenbergsiedlung und
an anderen Grundschulen mit einem akuten Bedarf der
Schulkindbetreuung;

Antrag der SPD-Fraktion

Anfragen

Integration von schulpflichtigen Fllichtlingen an Braunschweiger
Schulen;

Anfrage der CDU-Fraktion

Sporthalle der OGS Comeniusstr.;

Anfrage der SPD-Fraktion

Kooperative Ganztagsgrundschule nach dem Braunschweiger
Modell;

Anfrage der CDU-Fraktion

Braunschweig, den 26. August 2016
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Stadt Braunschweig
Der Oberburgermeister

TOP 3.

16-02616
Mitteilung

offentlich

Betreff:

Besetzung der Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern

Organisationseinheit:
Dezernat V
40 Fachbereich Schule

Datum:

12.08.2016

Beratungsfolge
Schulausschuss (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

02.09.2016

Sachverhalt:

Die Niedersachsische Landesschulbehorde, Regionalabteilung Braunschweig, hat folgende

Stellenbesetzungen mitgeteilt:

Stelle

Rektorin

Schule

Grundschule Hondelage

Stelleninhaberin/Stelleninhaber

Gabriela Baumgardt

Stellenbesetzung mit Wirkung vom 22. Juni 2016
Stelle Rektorin
Schule Grundschule Heinrichstrale

Stelleninhaberin/Stelleninhaber

Christiane Linnenkohl

Stellenbesetzung mit Wirkung vom

1. August 2016

Stelle

Rektorin

Schule

Grundschule Diesterwegstralie

Stelleninhaberin/Stelleninhaber

Antje-Dorette Kremp

Stellenbesetzung mit Wirkung vom

1. August 2016

Die Stelleninhaberinnen werden sich in der Sitzung personlich vorstellen.

Klockgether

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig 16-02817
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Schilerbeforderung zu Oberschulen

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 26.08.2016
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Schulausschuss (zur Kenntnis) 02.09.2016 o]

Die Stadt Braunschweig fuhrt keine Schule der Schulform Oberschule. 117 Braunschweiger

Schulerinnen und Schiler haben im Schuljahr 2015/2016 eine Oberschule aulerhalb Braun-
schweigs besucht. Davon wurden 52 in der Oberschule Papenteich, je 32 Schilerinnen und

Schuler in der Oberschule Lehre und der Aueschule Wendeburg sowie eine Schilerin in ei-

ner Oberschule in Wolfsburg beschult. Die Schilerzahlen des Schuljahres 2016/2017 liegen
der Verwaltung noch nicht vor.

In § 3 Abs. 3 der im letzten Jahr beschlossenen Schilerbeférderungssatzung ist auf der
Grundlage des § 114 Abs. 3 Satz 5 NSchG geregelt, dass der Anspruch auf die Erstattung
der notwendigen Aufwendungen fir den Schulweg auf die Hohe der Kosten der teuersten
Zeitkarte des 6ffentlichen Personennahverkehrs (OPNV) beschrankt ist, die die Stadt Braun-
schweig bei der Schulerbeférderung in ihrem Gebiet zu erstatten hat, wenn die nachste
Schule aulderhalb des Gebietes der Stadt Braunschweig liegt. Die teuerste Zeitkarte des
OPNV in Braunschweig ist die Fahrkarte des Vorverkaufspreises Stadttarif.

Die Schiilerbeférderung zu den Oberschulen Papenteich, Lehre und Wendeburg hat die Ver-
waltung im Schuljahr 2016/2017 wie folgt geregelt:

Von Braunschweig aus existieren zumutbare Verbindungen im OPNV zu den Oberschulen
Lehre und Papenteich. Die Braunschweiger Schilerinnen und Schiiler der Oberschulen Leh-
re und Papenteich erhalten keine kostenlosen Sammel-Schilerzeitkarten. Stattdessen mis-
sen die Erziehungsberechtigten ihren Kindern entsprechende Fahrkarten fir die 6ffentlichen
Verkehrsmittel kaufen. Die Kosten fiir diese Fahrkarten kénnen sich die Erziehungsberech-
tigten auf Antrag in H6he der Kosten des Vorverkaufspreises Stadttarif erstatten lassen. Der
Eigenanteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Fahrkarten liegt zurzeit lediglich
bei rd.12 € bei einer Beforderung in einem vollen Kalendermonat. Diese Regelung gilt so-
wohl fir Kinder, die in den genannten Oberschulen bereits beschult werden, als auch fir die,
die jetzt neu aufgenommen wurden.

Der Fahrplan der Buslinie 560, die Braunschweig mit Wendeburg verbindet, ist zurzeit so
gestaltet, dass Schilerinnen und Schiler aus den Stadtteilen Kanzlerfeld, Lamme, Lehndorf,
Vélkenrode und Watenbdittel, die die Aueschule Wendeburg besuchen, entweder bereits
etwa eine Stunde vor Schulbeginn in der Schule sind oder die Schule erst ca. 10 Minuten
nach Schulbeginn erreichen. Daher erhalten die Braunschweiger Schilerinnen und Schiler
der Aueschule Wendeburg, die im Schuljahr 2016/2017 aufgenommen wurden, neben Fahr-
karten des Vorverkaufspreises Stadttarif, mit der sie bis nach Vélkenrode fahren kénnen, von
dort aus noch eine erganzende Beforderung mit Kleinbussen nach Wendeburg. Es ist bereits
angedacht, dass die derzeitige Taktung dieser Buslinie von einem Ein-Stunden-Takt auf
einen Halb-Stunden-Takt voraussichtlich schon zum Jahreswechsel umgestellt wird. Es wird
angestrebt, die Fahrzeiten so zu takten, dass die Schilerinnen und Schiiler die Schule még-
lichst direkt zum Schulbeginn erreichen. Die erganzende Beférderung wiirde dann entfallen.
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Schulerinnen und Schiiler, die bereits in friiheren Schuljahren aufgenommen wurden, wer-
den nach wie vor mit Kleinbussen zur Aueschule Wendeburg beférdert, da diese auf einen
Fortbestand der Beférderung mit angemieteten Kleinbussen vertrauen konnten und dieses
Vertrauen schutzwirdig ist.

Fur die Schilerin, die die Eichendorffschule -Oberschule- in kirchlicher Tragerschaft in
Wolfsburg besucht, gilt die Begrenzung der Schillerbeférderungsleistung nach § 156 Abs. 3

NSchG nicht, d. h. die Kosten fiir die Benutzung des OPNV werden in voller Hohe (ibernom-
men.

Dr. Hanke

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 16-02713
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Strategische Ziele einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwick-
lungsplanung

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 18.08.2016
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis) 25.08.2016 o]
Schulausschuss (zur Kenntnis) 02.09.2016 o]

Sachverhalt:

Mit Ratsbeschluss vom 12. November 2013 (Ds 16390/13) wurde die Verwaltung beauftragt,
einen Schulentwicklungsplan (SEP) fur die allgemein bildenden Schulen zu erstellen. Bereits
im Programm- und Handlungsrahmen 2011 bis 2014 des Haushalts 2011 ist festgehalten
worden, dass die Bildungslandschaft der Stadt Braunschweig durch eine integrierte Jugend-
hilfe- und Schulentwicklungsplanung gestaltet wird. Die Verwaltung halt es fur geboten, die
strategische Ausrichtung bereits jetzt im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung
zu diskutieren. Der Grundstein flr die Erarbeitung strategischer Ziele wurde in einem verwal-
tungsinternen Workshop am 11. Mai 2016 gelegt, in dem die zustéandige Dezernentin, die
Fachbereichs- und Abteilungsleitungen der Fachbereiche 40 und 51 sowie Fachplanerinnen
und -planer aus anderen Organisationseinheiten des Dezernats mitwirkten.

Am 10. Juni 2016 fand ein Workshop zur Schulentwicklungsplanung mit Mitgliedern des Ju-
gendhilfeausschusses und des Schulausschusses statt. In diesem stellte eingangs der ein-
geladene Referent Herr Dr. Garbe in seinem Impulsreferat zu strategischen Zielen einer inte-
grierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Grundlagen und Praxisbeispiele dar. Im
zweiten Teil diskutierten Gruppen in zwei Durchgangen die Praambel und die sechs strategi-
schen Ziele aus dem Entwurf der Fachverwaltung. Am Ende des Workshops skizzierte die
Verwaltung die weitere Vorgehensweise, den aktuellen Sachstand und das geplante Bera-
tungsverfahren in der Schulentwicklungsplanung. Die im Workshop am 10. Juni 2016 gege-
benen Anregungen wurden von der Verwaltung aufgenommen und in die vorliegende Fas-
sung eingearbeitet (s. Anlage). Die strategischen Ziele sollen als Uberbau fir den SEP und
als Auftakt einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung fungieren.

Die Beschlussfassung hiertber soll mit dem Ratsbeschluss iber den gesamten SEP im
Frihjahr 2017 erfolgen. Zum SEP insgesamt gehoéren eine Bestandsaufnahme, eine Schu-
lerzahlprognose, Raumstandards und Szenarien, die aktuelle schulformbezogene oder
schulspezifische Problemlagen sowie deren Loésungsmadglichkeiten in ggf. mehreren Varian-
ten beschreiben. Abgerundet werden soll der SEP durch Ubergreifende Konzepte, z. B. zur
Umsetzung der schulischen Inklusion oder zur Mittagessenversorgung in Ganztagsschulen.

Klockgether

Anlage: strategische Ziele
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Anlage

Strategische Ziele einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungspla-

nung

Fassung nach Einarbeitung von Ergebnissen aus dem Workshop mit SchA / JHA, Stand 20. Juni 2016

Leitsatz:

Die Stadt Braunschweig Ubernimmt die Verantwortung fr die Bildung

Sie geht dabei von einem ganzheitlichen Bildungsbegriff aus, der formale, non-formale und
informelle Bildung umfasst.

Praambel

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Férderung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit (§ 1
KJHG), ein Recht auf Bildung (UN-Kinderrechtskonvention).

Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt. Damit wird die Position des Kindes als
eigenstandige Personlichkeit mit eigenen Rechten und Anspruch auf Anerkennung
seiner Individualitat gestarkt.

Es ist Ziel kommunalen Handelns, optimale Bedingungen fur Chancengleichheit und
Teilhabe herzustellen und den Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg zu
entkoppeln.

Durch eine friihzeitige Forderung der ganzheitlichen Bildung folgt die Stadt dem
Grundsatz Pravention vor Intervention.

Alle Akteure im Handlungsfeld Bildung werden hierzu im Sinne einer Bildungsland-
schaft zu kooperativem Handeln zusammengefihrt. Die Fachplanungen und Uber-
greifenden Planungen der Stadt werden dazu aufeinander abgestimmt.

Die Stadt setzt sich dafir ein, dass seitens des Landes und des Bundes entspre-
chende Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Die Stadt Braunschweig verfolgt dabei folgende Ziele

1. In Braunschweig werden Erziehung, Bildung und Betreuung als Einheit betrachtet.

# Grundlage ist die Entwicklung eines gemeinsamen Verstandnisses von Bildung. Fir die
Umsetzung vor Ort bedarf es lokaler Netzwerke.

2. In Braunschweig soll die vorschulische, schulische und aul3erschulische Bildung
die sozialen Kompetenzen, die Persdnlichkeitsentwicklung und die Verantwortung fur
die Gemeinschaft bei allen Kindern und Jugendlichen férdern.

# Dazu bedarf es passender sozialraumbezogener Angebote sowie der Zusammenarbeit
aller Akteure im Quartier mit ihren jeweils spezifischen Aufgabenstellungen.
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3. In Braunschweig soll der Bildungserfolg eines Kindes unabhéangig von der sozialen
Herkunft sein.

# Die Abhangigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft ist in Deutschland beson-
ders ausgepragt. Ziel des kommunalen Handelns in Braunschweig ist es, Benachteiligungen
aus der sozialen Herkunft ausgleichen.

4. In Braunschweig soll jedes Kind entsprechend seinen Fahigkeiten und Fertigkeiten
den hochstmoglichen Schulabschluss erreichen.

# Es wird daflr Sorge getragen, dass jeder junge Mensch einen Schulabschluss erreicht.

5. In Braunschweig soll allen jungen Menschen eine ausreichende Zahl an schulischen
und betrieblichen Ausbildungsplatzen fir alle Schulabschlisse zur Verfliigung stehen.

# Es bedarf einer engen Abstimmung und Zusammenarbeit vor allem von Stadt, Kammern
und Arbeitsverwaltung, um jungen Menschen einen zukunftsféahigen Berufsabschluss zu er-
moglichen.

6. In Braunschweig sollen Kinder, Jugendliche und Familien erforderliche Unterstit-
zungsmaglichkeiten erhalten, um Angebote schulischer sowie aul3erschulischer Bil-
dung wahrnehmen zu kénnen.

# Vorhandene Angebote miissen geprift und ggf. so umgestaltet werden, dass sie fir alle

jungen Menschen unabhangig von ihrer Herkunft gleichermaf3en zuganglich sind und zum
Erfolg flhren.
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Stadt Braunschweig 16-02894
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Durchfiuhrung einer Elternbefragung im Rahmen der Schulentwick-
lungsplanung

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 25.08.2016
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Jugendhilfeausschuss (zur Kenntnis) 25.08.2016 @)
Schulausschuss (Vorberatung) 02.09.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 06.09.2016 N

Beschluss: Die Durchfuhrung einer Elternbefragung im Rahmen der Schulentwicklungspla-
nung mit dem der Vorlage als Anlage beigefiigten Fragebogen wird beflirwortet.

Sachverhalt:

Mit einer Elternbefragung sollen Eltern in ihrer Rolle als Experten zur Weiterentwicklung der
Braunschweiger Bildungslandschaft befragt werden. Im Mittelpunkt des Interesses stehen
der Ubergang vom Primarbereich zu den weiterfiihrenden Schulen und die damit verbunde-
ne (geplante) Elternentscheidung fiir eine Schulform. Insbesondere nach dem Wegfall der —
allerdings nicht bindenden — Schullaufbahnempfehlung seit dem Schuljahr 2015/2016 fehlt
eine bisherige Entscheidungsgrundlage. Der Bewertung des Informationsangebotes Uber die
Bildungslandschaft kommt deshalb eine gréRere Bedeutung zu. Ferner geht es um Unter-
stitzungsbedarfe der Eltern und um die Themen Ganztag sowie Inklusion. Elternbefragun-
gen hat die Stadt Braunschweig in der Vergangenheit bereits zur Bedarfsermittlung vor den
Grundungen der Integrierten Gesamtschulen Volkmarode bzw. Heidberg durchgefihrt.

Es sollen die Eltern der Kinder in den 3. und 4. Klassen aller Grundschulen und Forderschu-
len gefragt werden. Der Fragebogen soll ebenso wie das Anschreiben an die Eltern in die
Sprachen Polnisch, Russisch, Turkisch und Englisch libersetzt werden, so dass auch Eltern
ohne ausreichende Deutschkenntnisse die Mdglichkeit erhalten, an der Befragung ohne Hilfe
teilzunehmen. Der Fragebogen soll in den Klassen an die Schuilerinnen und Schiiler verteilt
und von den Lehrkraften innerhalb von zwei Wochen wieder eingesammelt werden. Die
Schulen sollen anschlieBend ihre gesammelten Fragebdgen an die Stadt Braunschweig
ubermitteln, so dass die Dateneingabe erfolgen kann. Die Befragung erfolgt anonym, die
ausgefiiliten Fragebdgen werden in neutralen Umschlagen zuriickgegeben. Der Stadteltern-
rat hat Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Die Verwaltung verfolgt das Ziel, die Befra-
gung noch vor den Herbstferien durchzufiihren.

Die Elternbefragung fungiert als Instrument einer breiten Beteiligung im Prozess der Erstel-
lung des Schulentwicklungsplans (SEP). Die Verwaltung beabsichtigt, die Ergebnisse der
Befragung nach der Auswertung den Fachausschiissen und einer breiten Offentlichkeit vor-
zustellen. Anschliel3end sollen die Ergebnisse in den vom Rat zu beschlieRenden SEP ein-
gearbeitet und bei Handlungsempfehlungen der Verwaltung hinsichtlich schulorganisatori-
scher Entscheidungen berlcksichtigt werden.

Dr. Hanke

Anlage/n: Fragebogen
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Befragung der Eltern von Kindern in den 3. und 4. Klassen
(Die Beantwortung der Fragen bleibt anonym!)

1. In welche Klasse geht Ihr Kind?

3. Klasse ]
4. Klasse |:|

Sprachlernklasse [ ]

2. st Ihr Kind ein Madchen oder ein Junge?

Mé&dchen ]

Junge ]

3. In der Stadt Braunschweig gibt es verschiedene weiterfiihrende Schulformen:
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen.
Sind Sie mit dem Angebot zufrieden?

sehr zufrieden unzufrieden
1 2 3 4 5 6

Ihr Kommentar zum schulischen Angebot:

4.  Wie gut fuhlen Sie sich tber die Angebote der einzelnen Schulformen informiert?

sehr gut schlecht

1 2 3 4 5 6 (noch) kein
Informations-
bedarf

Hauptschule
Realschule
Gymnasium
Integrierte
Gesamtschule
(IGS)

andere
Schulformen
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5. Wieinformieren Sie sich tber die Angebote der einzelnen Schulformen?
(Mehrfachantworten moglich)

Familienangehdrige
Freunde u. Bekannte
eigene Schule
weiterfuhrende Schulen
Internet

Flyer / Informationshefte
Informationsveranstaltungen
Tag der offenen TUr
Sonstiges

6. Welche weiterfihrende Schule wirden Sie nach aktuellem Stand fir Ihr Kind nach
der 4. Klasse wéahlen?

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Integrierte Gesamtschule (IGS)
Oberschule

andere Schulform

weil3 nicht

7. Welchen Schulabschluss streben Sie fur Ihr Kind an?

Hauptschulabschluss
Realschulabschluss

erweiterter Sekundarabschluss |
Abitur

weild noch nicht

8. Wie bewerten Sie das Angebot von Integrierten Gesamtschulen, die alle unter
Frage 7 genannten Schulabschllisse an derselben Schule ermdglichen?

gefallt mir gefallt mir nicht
1 2 3 4 5 6

9. Kennen Sie die Wege zum Abitur oder zur Fachhochschulreife an einer
berufsbildenden Schule?

Ja []
Nein []

10 von 34 in Zu?sammenstellung



Stadt % Braunschweig TOP 5.

10. Welche Art der Unterstlitzung wunschen Sie sich fur ihre Entscheidung fur eine
weiterfiuhrende Schule?
(Mehrfachantworten mdaglich)

mehr Information durch die
Grundschule

mehr Information durch die
weiterfihrenden Schulen
Unterstitzung durch Lehrkréfte
Information / Beratung durch
andere Stellen

sonstige

weil3 nicht

11. Welche Art der Unterstiitzung winschen Sie sich, damit Ihr Kind den
beabsichtigten Schulabschluss erreichen kann?

12. Viele Grundschulen in Braunschweig sind bereits Ganztagsschulen oder bieten in
der Woche eine Schulkindbetreuung an.

Nimmt Ihr Kind nachmittags an einem Ganztagsangebot oder an einer
Schulkindbetreuung teil?

a) Ja, mein Kind nimmt an Tagen pro Woche an der Ganztagsbetreuung teil.

b) Nein, mein Kind nimmt nicht teil, ...
(Mehrfachantworten mdglich)

...weil ich keine Betreuung fir mein Kind
benétige

...weil ich keine Betreuung fur mein Kind
wiinsche

...weil mein Kind nicht an der Betreuung
teilnehmen mdchte

...weil ich keinen Betreuungsplatz erhalten habe
... weil die Schule meines Kindes keine
Ganztagsbetreuung anbietet

sonstige Griinde

13. Wie wichtig ist Ihnen bei der Wahl der weiterfuhrenden Schule (nach der 4. Klasse),
dass es sich um eine Ganztagsschule handelt?

sehr wichtig unwichtig
1 2 3 4 5 6
Mein Kind sollte an Tagen pro Woche am Ganztagsangebot teilnehmen kénnen.
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14. Inklusion bedeutet, dass Kinder mit und ohne Behinderungen oder
Beeintrachtigungen gemeinsam lernen.

Wie stehen Sie dazu?

gefallt mir gefallt mir nicht
1 2 3 4 5 6

15. Die Voraussetzungen fiir ein inklusives Lernen in der Schule sind...

sehr gut sehr schlecht
1 2 3 4 5 6

Wenn Sie moéchten, kénnen Sie hier Ihre Meinung auf3ern:

Um lhre Bedarfe und Erwartungen besser einschétzen zu kénnen, mochten wir Ihnen
gerne einige eher personliche Fragen stellen.

16. Wer ist an der Erziehung Ihrer Kinder beteiligt?

beide leibliche Eltern oder Adoptiveltern
Elternteil mit Partner

Alleinerziehende/r

Pflegeeltern

Groleltern oder andere

17. Ist mindestens einer der Erziehungsberechtigten lhres Kindes auf3erhalb von
Deutschland geboren?

Ja (]
Nein [ ]

18. Sprechen Sie zu Hause mit Ihrem Kind in der deutschen Sprache?

Ja (]
Nein (]

Sprechen Sie noch eine weitere Sprache, wenn ja, welche?

Herzlichen Dank fur lhre Teilnahme!
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Stadt Braunschweig 16-02731
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Kooperationsvereinbarung zum buddY-Programm
BRAUNSCHWEIG "Aufeinander achten. Fureinander da sein.
Miteinander lernen. Erfolgreiche Wege fiir mehr Bildungschancen".

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 19.08.2016
0500 Sozialreferat

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (Vorberatung) 02.09.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.09.2016 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 13.09.2016 o]
Beschluss:

1. Die Stadt Braunschweig schlief3t fir die Einfihrung des buddY-Programms BRAUN-
SCHWEIG eine Kooperationsvereinbarung mit dem buddY e. V. Dusseldorf.

2. Fur die Umsetzung des Programms werden aus dem Braunschweiger Fonds flr Kinder
und Jugendliche Mittel in Héhe von 315.000 Euro auf Beschluss des Beirates Kinder-
armut zur Verflgung gestellt.

Sachverhalt:

Leitziel des Kommunalen Handlungskonzeptes Kinderarmut ,Braunschweig fir alle Kinder*,
das im Dezember 2012 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, ist es, Kindern und Jugend-
lichen unabhangig von ihrer sozialen Herkunft Chancengleichheit auf gesellschaftliche
Teilhabe und gelingendes Aufwachsen zu erméglichen. Davon ausgehend wurde im Beirat
Kinderarmut das Resilienzférderungskonzept , Starke Kinder und Jugendliche in Braun-
schweig” entwickelt. Einen Baustein dieses Konzeptes bildet das buddY-Programm
BRAUNSCHWEIG ,Aufeinander achten. Flireinander da sein. Miteinander lernen. Erfolg-
reiche Wege fiir mehr Bildungschancen.”

Unter der besonderen Berlcksichtigung des Armutsaspektes ist flir den Bereich der Schule
gemeinsam mit dem buddY e. V. — Forum Neue Lernkultur ein Programm speziell fir Braun-
schweiger Schulen konzipiert worden, das Uber einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren an
sechs Schulen durchgeflhrt werden soll.

Mit seinem Resilienz starkenden Ansatz werden Entwicklungen erméglicht, von denen die

Schulerinnen und Schiler, aber ebenso das System Schule als Ganzes profitieren. Der
Fokus liegt auf der Forderung einer potenzialentfaltenden Lern- und Schulkultur.

Klockgether

Anlagen
Kooperationsvereinbarung buddY 13.07.2016
Finanzplan Braunschweig 13.07.2016
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Kooperationsvereinbarung

zwischen

dem buddY E.V. und der Stadt Braunschweig

Uber

die Einfliihrung des buddY- Programms BRAUNSCHWEIG

Aufeinander achten. Flreinander da sein. Miteinander lernen.

Erfolgreiche Wege fiir mehr Bildungschancen.

Kooperationspartner:

Stadt Braunschweig vertreten durch

Dezernentin fiir Soziales, Schule, Gesundheit und Jugend Frau Dr. Andrea Hanke
sowie
buddY E.V. vertreten durch

den Geschaftsfiihrenden Vorstand Herrn Roman Riidiger
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Praambel

Ein Finftel der Kinder und Jugendlichen in Braunschweig wéchst in Haushalten auf, deren Einkommen
unterhalb der Armutsschwelle liegt. Leitziel des kommunalen Handlungskonzeptes Kinderarmut ,Braun-
schweig fiir alle Kinder* und der ,Braunschweiger Leitlinien zur Pravention von Kinder- und Familien-
armut und zur Linderung ihrer Folgen* ist es, Kindemn und Jugendlichen unabhangig von ihrer sozialen
Herkunft mehr Chancengleichheit auf gesellschaftliche Teilhabe und einen erfolgreichen Bildungsab-
schluss zu ermdglichen. Die Frage wie es gelingt, Kinder in Armutslagen behutsam und nachhaltig in
institutionellen Kontexten zu stérken, ist deshalb gerade auch unter den Aspekten der Haltung und
Wertschatzung ein besonderes Anliegen.

Neben der angemessenen Berlicksichtigung der materiellen Auswirkungen von Armut ist es wichtig,
dass die weiteren Aspekte der Kinderarmut, die der sozialen und kulturellen Ausgrenzung sowie der
psychischen und physischen Belastungen entsprechende Beriicksichtigung finden. Die betroffenen
Kinder und Jugendlichen sollen sich nicht mehr selbst als das Problem fiihlen, sondern im Gemeinwe-
sen bzw. in den Sozialisationssystemen Kindertagesbetreuung und Schule stérkende, praventive,
schitzende und stigmatisierungsfreie Unterstiitzung finden, die ein Aufwachsen in Wohlergehen und
ein Klima des Miteinander fiir Alle férdern.

Dieser Ansatz wird in den im Folgenden aufgefiihrten Werten und Zielen des buddY e.V. verfolgt.

Der buddY E.V. - Forum neue Lernkultur ist seit iiber 10 Jahren im Themenfeld Bildung & Wissenschaft
tatig. Er mochte mit seinen Bildungsprogrammen einen Beitrag zu Chancengerechtigkeit und Werte-
wandel leisten. Seine Vision ist es, dass alle Kinder unabhéngig von ihrer Herkunft dieselben Bildungs-
chancen haben.

Er mochte Kinder und Jugendliche dazu befahigen, ihre Talente und Potenziale frei zu entfalten und
ihre Kompetenzen so einzusetzen, dass sie in der Lage sind, eigensténdig und verantwortlich zu han-
deln und zu leren sowie ein selbstbestimmtes Leben in gesellschaftiicher Teilhabe zu fiihren. Wesent-
liche Elemente davon sind Selbststandigkeit und Selbsthilfe, Starkung der Selbstwirksamkeit und der
Lemkompetenz, Ressourcenorientierung, Eigeninitiative, Handlungsfahigkeit, Perspektivwechsel und
gegenseitige Unterstiitzung.

Er geht dabei von einem ganzheitlichen Bildungsbegriff aus, der den Erwerb und die Nutzung von kog-
nitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen ebenso umfasst wie die Personlichkeitswerdung.

Kinder und Jugendlichen sollen dem Leben mit all seinen Herausforderungen und seiner Komplexitat
gewachsen und in der Lage sein, im Sinne eines guten gesellschaftlichen Miteinanders mit anderen zu
leben, zu handeln und Verantwortung fiir sich und andere zu tragen. Eine zentrale Voraussetzung hier-
fur ist die Herbeifiihrung einer verénderten Lehr-, Lern und Beziehungskultur in den Familien, in Schu-
len, in Kitas und auch in Hochschulen.

Das buddY-Programm setzt am Handlungsfeld Schule an. Es unterstiitzt und begleitet Schulen in ihren
Entwicklungsprozessen, damit Heranwachsende ihre Talente und Potenziale auch in der Schule iiber
eigene Lernerfahrungen entdecken kénnen.
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1. Ziele und Inhalte der Zusammenarbeit

Das buddY-Programm BRAUNSCHWEIG - Aufeinander achten. Fiireinander da sein. Miteinander ler-
nen - Erfolgreiche Wege fiir mehr Bildungschancen. besteht aus verschiedenen Elementen, die inner-
halb von 2,5 Jahren umgesetzt werden sollen.

a)

Aus dem buddY-Grundlagentraining, das die teilnehmenden Lehrkrafte, Padagog/innen und
zeitweise auch Schulleitungen in die buddY-Prinzipien (Qualitatsleitziele: Peergroup-Education,
Partizipation, Lebensweltorientierung und Selbstwirksamkeit und der Haltung als buddY-Coach)
einfiihrt und auf dem Weg zu einer potenzialentfaltenden Schul- und Lernkultur begleitet. Die
beteiligten sechs Schulen kommen in einer Trainingsgruppe zusammen, tauschen ihre Erfah-
rungen aus, identifizieren gemeinsame Problemstellungen und entwickeln Ideen fiir Lésungen.
Diese Qualifizierung wird von erfahrenen buddY-Trainerinnen und buddY-Trainer durchge-
fiihrt. Sie beraten und begleiten die Schulen bei der Einfiihrung und Umsetzung der Inhalte.

Aus der Entwicklung einer potenzialentfaltenden Fiihrungskultur, bei der die Schulleitungen als
Schitisselpersonen und Erméglicher des schulischen Veranderungsprozesses kollegial unter-
stiitzt werden. Die Schulleitungen miissen den kreativen Entwicklungsraum fiir Kolleginnen und
Kollegen, Kinder und Jugendliche und Eltern erméglichen. Nur wenn sie einen Rahmen schaf-
fen, in dem Gestaltung mdglich ist, werden alle anderen den Mut zur Veranderung entwickeln.
Genauso wie auf der Ebene der Lemenden und Lehrenden der beziehungsorientierten Haltung
entscheidende Bedeutung zukommt, ist die Fiihrungskultur zentral. Es geht darum, eine poten-
Zialentfaltende Fiihrungskultur zu schaffen, in der eine respektvolle Beziehung zwischen Vor-
gesetzten und ihren Mitarbeitern ermdglicht wird.

Aus einer ,Wild Card", bei der die Schiilerinnen und Schiiler ein schulindividuelles Training je
nach Bedarf in Anspruch nehmen kénnen. Alternativ knnen sie fiir ihr Projekt finanzielle Unter-
stiitzung beantragen, um dieses umzusetzen.

Aus einem schulibergreifenden Netzwerktreffen/Fachtag oder einer Bildungsreise. Es geht da-
bei um ein gemeinsames Lernen (iber die Schulgrenzen hinaus, das einen Wissenstransfer und
die gemeinschaftliche Arbeit an Problemstellungen in der Kommune ermdglicht. Da das Ziel ei-
ner positiven Schulkultur das gesamte Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen verfolgt,
muss der Blick in die Schule hinein und auf ihre Fragestellungen, auch wieder tiber die Schul-
mauern hinaus gefiihrt werden. Hier gilt es, den interdisziplindren Erfahrungsaustausch anzu-
regen und zu moderieren und Ressourcen zu entdecken und zu vermitteln. Neben schulischen
Akteuren sollten auch Eltem und Partner aus der Kommune einbezogen werden.

Aus der Durchfiihrung eines padagogischen Tages pro Schule zur Einbindung des Gesamtkol-
legiums

Aus dem Aufbau eines schulischen Beratungsnetzwerkes mit kommunaler Anbindung, in dem
die Beratungs- und Unterstiitzungsprofessionen einer Schule (Beratungslehrerin, Schulsozial-
arbeiterln, Mobbing-Interventions-Team) im Netzwerk zusammenkommen, um sich verstarkt
der Unterstiitzung einzelner Kinder und Jugendlichen zu widmen. Sie erhalten dazu eine tiefer-
greifende Ausbildung im Bereich Lerncoaching, Selbstwertstarkung und Beratung und Einbin-
dung von Eltern. Dariiber hinaus bieten die Ausbildungsinhalte eine Unterstiitzung fiir die Lehr-
krafte in den Schulen, die von den Teilnehmenden bei Bedarf an die Kolleginnen und Kollegen
weitergegeben und ins System transferiert werden. Innerhalb dieser Ausbildung findet ein Aus-
tausch Uber die bereits bestehenden kommunalen Beratungsangebote statt, die dann intensiver

3
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in den Schulen genutzt werden kdnnen. Diese MaRnahme ist zunachst zuriickgestellt und kann
optional bei entsprechender finanzieller Aufstockung zu einem spateren Zeitpunkt gestartet
werden.

g) Aus einer Prozessbegleitung, die die Schulen wahrend des gesamten Prozesses in der Umset-
zung berat und begleitet. Sie ist Teilnehmende bei den Qualifizierungen, organisiert Netzwerk-
treffen und steht bei Bedarf fiir schulinterne Beratungsgespréche zur Verfiigung. Unterstiitzt
wird die Begleitung der Schule idealerweise durch die buddY-Prozessmoderatoren der Nds.
Landesschulbehérde, Regionalabteilung Braunschweig.

h) Aus einer Steuergruppe unter der Federfiihrung des Dezerats V, die die Strukturen und Res-
sourcen des Bildungs- und Unterstiitzungssystems vor Ort verkniipft. Alle relevanten Entschei-

dungen werden in dieser Steuergruppe getroffen, die Entwicklung des Projektes reflektiert und
gegebenenfalls bei Schwierigkeiten unterstiitzend interveniert.

2. Projektorganisation

Die Teilnahme wird fiir alle Schule in Braunschweig offen ausgeschrieben. Die Schulen kénnen sich
zur Teilnahme bewerben und die Steuerungsgruppe trifft auf der Grundlage der Braunschweiger Leit-
linien zur Pravention von Kinder- und Familienarmut und zur Linderung der Folgen (6.12.2010) die
Auswahl der bis zu sechs Schulen. Kriterien sind neben dem Engagement der Schulen auch deren
soziale Zusammensetzung.

Der Projektablauf richtet sich eng an den im Projektplan beschriebenen MaRnahmen (siehe Anlage 2).
Mit der Steuerungsgruppe werden diese MaRnahmen eng abgestimmt und bei Bedarf angepasst.

3. Aufgaben der Kooperationspartner
3.1.  Aufwand und Aufgaben des buddY E.V.:

e Personalsuche und -einarbeitung

e Projektleitung, verantwortlich fiir die Planung, Feinkonzeption, Koordination, Durchfiihrung
und Dokumentation der geplanten MaBnahmen laut Projektplan (siehe Anlage 2)

* Prozessbegleitung fiir die Begleitung und Beratung der Schulen sowie zur Dokumentation des
Entwicklungsprozesses an den Schulen

o Vorbereituhg, Teilnahme und Protokollfiihrung der Steuerungsgruppensitzung zu diesem Pro-
jekt

e Durchfiihrung von 1-2 Informationsveranstaltung(en) und Auswahl der max. 6 teilnehmenden
Schulen in Abstimmung mit der Steuerungsgruppe
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Veranstaltungskonzeption und — durchfiihrung (Auftaktveranstaltung, optional Fachtag, Ab-
schlussveranstaltung)

Bereitstellung der Trainerinnen und Trainer fiir die Qualifizierung der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen der verschiedenen Trainings- und Beratungsformate laut Projektplan (siehe An-
lage 2)

Das eingesetzte buddy-Personal verfiigt (iber die notwendige fachliche Qualifikation und Pro-
jekterfahrung.

Ubernahme der Honorare, Fahrtkosten der Trainerinnen und Trainer und gegebenenfalls der
Unterkunftskosten

Bereitstellung der Ausbildungsmaterialien

Vorbereitung von Texten und Durchfiihrung von PR- und Offentlichkeitsarbeit in Kooperation
und Abstimmung mit dem Beirat gegen Kinderarmut in Braunschweig

Wirkungsorientierte Ausrichtung des Programms (Wirkungsplanung, -steuerung und -
messung).

Erstellung eines Abschlussberichtes zum 31. Dezember 2018

3.2. Aufwand und Aufgaben der Stadt Braunschweig

Die Stadt Braunschweig tibernimmt folgende Aufgaben:

Ansprechpartner / Ansprechpartnerin fiir die Projektleitung ist der Fachbereich 40
Einberufung und Leitung der Steuerungsgruppe

Ubernahme der Kosten laut Finanzplan in der Anlage 1

Unterstiitzung bei der Ansprache der Schulen, Beratung bei der Planung von
Veranstaltungen (Raumsuche etc.), Unterstiitzung bei der Vernetzung in die Kommune
und im Rahmen der PR- und Offentlichkeitsarbeit

Einladung zu den Fachbeiratssitzungen und Treffen der AG Schule bei Informationsbedarf
Die Schulen erkléren ihre Teilnahme verbindlich im Rahmen einer schriftlichen Erklarung.

4. Mittelauszahlung und Verwendungsnachweis

b

Der buddY E.V. erhlt Abschlage halbjahrlich jeweils zum 01.02. und zum 01.09 des Kalender-

jahres auf das unten stehende Konto:

Kreditinstitut: Stadtsparkasse Diisseldorf
Kontoinhaber: buddY E.V.

BIC: DUSSDEDDXXX

IBAN: DE29 3005 0110 1004 0830 67

Der buddY E.V. verpflichtet sich, die zur Verfiigung gestellten Mittel ausschlieRlich zu gemein-
niitzigen Zwecken und fiir die in §1 beschriebenen und im Finanzplan kalkulierten Zwecke (s.

Anlage) innerhalb der Laufzeit einzusetzen.
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3. Finanzplan: Die einzelnen Posten sind untereinander deckungsféhig. Eine Anderung des Mittel-
einsatzes ist mit der Steuerungsgruppe abzustimmen.

4. DerbuddY E.V. ist verpflichtet, seiner Dokumentationspflicht wahrend des Zeitraumes der Pro-
jektunterstiitzung nachzukommen. Hierzu hat der buddY E.V. der Stadt Braunschweig bis sp3-
testens 3 Monate nach Ende des jeweiligen Kalenderjahres eine jahrliche Abschlussdokumen-
tation zur konkreten Mittelverwendung vorzulegen. Die Verwendung der Mittel wird im Referat
0500 der Stadt Braunschweig nach dem vereinfachten Verwendungsnachweisverfahren ge-
prift.

Ein Gesamtabschlussbericht wird spatestens zum Projektende am 31.12.2018 fallig.

5. Wortbildmarke und Rechte

Beide Parteien einigen sich auf die gegenseitige Nutzung ihrer Logos in Zusammenhang des unter
Nr. 1 beschriebenen Projektes fiir die Dauer des Projektes auf den jeweiligen Internetseiten sowie in
samtlichen im Rahmen des Projektes verwendeten oder entstehenden Publikationen.

6. Vertragsdauer und Kiindigung

Die Kooperationsvereinbarung kann durch einen Vertragspartner jeweils mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Schuljahresende, friihestens nach zwei Jahren gekiindigt werden.

Die Kooperationsvereinbarung tritt vorbehaltiich einer positiven Ratsentscheidung riickwirkend zum
01. Juli 2016 in Kraft und endet am 31.Dezember.2018.

Eine Verlangerung der Kooperationsvereinbarung sowie eine Ausweitung des Projektes um weitere 6
Schulen sind bei entsprechender finanzieller Aufstockung maglich.

Rucktrittsklausel:

Die Kooperationsvereinbarung endet, wenn sich nicht bis zum 1.11.2016 mindestens 5 Schulen ver-
bindlich fiir das Projekt gemeldet haben. Die bis dahin entstandenen Kosten in Héhe von 31.000 €
(Personalkosten, Reisekosten, Kosten fiir Informationsveranstaltung, Overheadkosten - fiir Laufzeit 4
Monate) werden erstattet.

7. Nebenabreden

Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen.

Anderungen bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch fiir die Anderung der Schyj

Disseldorf, den

Filr die Stadt Brainschweig Fiir den buddY E.V

W

eschaftsflinrender Vorstand 6
des buddY E.V.

“Dr, ‘ rea Hanke
Stadtratin
Stadt éraun&:hweig
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Finanzplan buddY-Programm in Braunschweig

Laufzeit 2,5 Jahre (6 Schulen)

Stand 26.06.16

Projektsteuerung, Umsetzung

und Begleitung Funktion/Rolle Bemerkung Gesamtsumme
Projektleitung/Koordination 50% AGB Vollzeit 40 Stunden
Aufgaben: Feinkonzeption, Entwichklung, Koordination des Projektes,
Projektmanagement, Veranstaltungs- und Trainingskonzeption, Auswahl und Betreuung
der Trainer/innen, Know-how Transfer aus dem buddY-Programm, Qualitatssicherung,
Wirkungsplanung 75.000 €
Studentische Hilfskraft 20 h pro Woche; Trainings- und Veranstaltungsorganisation,
Reiseplanung und -buchung, Unterstltzung bei der Wirkungsmessung
28.000 €
Arbeitsplatzkosten anteilig 17.500 €
Reisekosten Projektpersonal Steuerungsgruppensitzung, Ubergreifende Veranstaltungen 3.000 €
Summe Projektsteuerung, 123.500 €
Umsetzuni und Begleitung
rainings, Beratungstormate u.
Vernetzung (Schulebene) Funktion/Rolle Bemerkung Gesamtsumme
Prozessbegleiter*in 50% AGB Vollzeit 40 Stunden; Veranstaltungs- und Trainingskonzeption, Beratung der
Schulen, Entwicklung des Konzepts zur Prozessbegleitung, Begleitung und
Dokumentation des Entwicklungsprozesses an den Schulen, Verzahnung der inhaltlichen
Angebote fir die Schulen, Durchfiihrung von Veranstaltungen, Wirkungssteuerung
75.000 €
Arbeitsplatzkosten anteilig 8.750 €
Reisekosten Beratung Schulen vor Trainingsbeginn, Teilnahme an Trainingstagen, Padagogische Tage,
Schulleitungsberatung 5.000 €
Padagogische Tage je 1 Tag an 6 Schulen 5.000 €
Informationsveranstaltungen 2 Informationsveranstaltungen 2.000 €
Fachtag (optional) Fachtag fiir alle Schulen, Fachéffentlichkeit, Kommunale Offentlichkeit 3.000 €
zurlickgestellt: Ausbildung und Begleitung |zuriickgestellt bis auf weiteres: 1 Trainingsgruppe (max. 15 Personen), 10 Trainingstage, 5
des Schulischen Beratungsnetzwerks mit |Supervisionen/Fallberatungen, 2 Tage Multiplikation und Transfer, Kostenpunkt: 26.000€
kommunaler Anbindung
0€
Schulleitungsberatung Vernetzung der Schulleitungen, Kollegiale Beratung 13.000 €|
Trainingstage 6 Schulen in 1 Gruppen, pro Gruppe 6 Trainingstage 5.835 €
Qualifizierung Prozessmoderator*innen |2 Tage
2.000 €
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Finanzplan buddY-Programm in Braunschweig

Stand 26.06.16

Wild Card Trainingstage Uber die, die Schilerinnen und Schiler entscheiden oder als
Umsetzungskosten/Projektkosten fiir sinnvolle Aktionen und fiir die die Schule selbst kein
Budget hat 12.000 €]
GroRveranstaltung als Auftakt Worldcafe (200 Personen) 7.000 €
GroRveranstaltung als Abschluss Feier der Verdnderung - mit Presse und Offentlichkeit (250 Personen) 8.000 €
Wirkungsorientierung Entwicklungskosten und Wirkungsmessung auf Basis des Outcome-Reportings
10.000 €
Trainingsunterlagen/Begleitmaterialien, [Trainingsordner, Schlisselbdnder, Handouts, Entwicklung u. Layout, Druck, Lizenzgebuhr
Lizenzen Lernplattform 6.300 €
Summe Trainings,Beratungsformate u. Vernetzung (Schulebene) 162.885 €
Servicepaket/ Nutzung der Infrastruktur des buddY e.V.: |die Geschafstfiihrung und Mitglieder des Vorstand stehen bei Bedarf fiir reprasentative
Projektbetreuung Aufgaben zur Verfligung,
ca.anteilig 10% der wissenschaftliche Beirat bringt seine fachliche Expertise ein,
die buddY-Programmleitung/P&d. Leitung stellt die Qualitdt und den Know-how Transfer
aus allen Projekten des buddY-Programms sicher und ibernimmt die Personalauswahl
und Einarbeitung,
die Fachstelle Wirkungsorientierung steht fir die Wirkungsplanung und -steuerung zur
Verfligung und erstellt Instrumente der Wirkungsmessung,
Marketing, Presse- und Offentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, bedienen der regionalen
Presse sowie Kontakt zur Fachpresse),
Verwaltung: direkte Sachkosten, Buchhaltung, Porto u. Telefon,
Personalauswahlverfahren, Controlling, Vertragswesen
28.639 €
Summe Gesamtplanung 315.024 €
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Jan Feb Marz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Osterferien Pfingstferien ) Y Herbstferien Winterferien 21.12. -
18.03. - 02.04.2016 06.05. - 17.05.2016 Sommerferien 23.06-03.06.2016 04.10. - 15.10.2016 06.01.2017
Steuerungsgrup-
pensitzung
Ausschreibung | 1.Info Veranstaltung
2 0 1 6 Kooperations-
verein- -
barung 1x6 Beratungen der | Anmeldeschluss Trgg:zﬁzitz.ie gr)
Schulen Sep/Okt | Schulen 31.10.2016 149 9
Personalauswahl und Einarbeitung
Wirkungsplanung mit der Steuerungsgruppe Wirkungssteuerung
Jan Feb Mérz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Osterferien Pfingstferien . ¥ Herbstferien Winterferien 22.12. -
10.04.-22.04.2017 | 26.05. - 06.06.2017 Sommerierien 22.06-02.06.2017 02.10. - 13.10.2017 05.01.2018
Steuerungsgrup- Steuerungsgrup-
Offizieller Auftakt, pensitzung pensitzung
Aktivierung des
Gesamtsystems
(World Café mit 150- 6 x Padagogi i
gogischer Fachtag Alternativ
TT1
2017 200 Personen) e d Tag an 6 Schulen T4
6 x 0,5 Tage Begleitung durch Prozessmoderator*innen 6 x 0,5 Tage Begleitung durch Prozessmoderator*innen
2 x Kollegiales Teamcoaching Schulleitungen 2 x Kollegiales Teamcoaching Schulleitungen
Auilische Beratun
Wirkungssteuerung
Jan Feb Mérz April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Osterferien Pfingstferien . Y Herbstferien Winterferien 24.12. -
19.03. - 03.04.2018 30.04. - 11.05.2018 Sommerferien 28.06-05.06.2018 01.10. - 12.10.2018 04.01.2019
Steuerungsgrup- Steuerungsgrup-
pensitzung pensitzung
T4 Netzv.verktreffeln 75
oder Bildungsreise Abschluss- PROJEKTENDE
201 8 veranstaltung Feier |1.Runde (Begleitung
der Veranderung durch buddY-
6 x Wild Card (= Training nach Wunsch der Schulen, alternativ Projektmittel) (250 Personen) Programm)
6 x 0,5 Tage Begleitung durch Prozessmoderator*innen
2 x Kollegiales Teamcoaching Schulleitungen

Wirkungssteuerung

Wirkungsanalyse
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Stadt Braunschweig 16-02856
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Kriterien fur die Auftragsvergaben in der Schiilerbeforderung

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat V 26.08.2016
40 Fachbereich Schule

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Schulausschuss (Vorberatung) 02.09.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 06.09.2016 N
Beschluss:

Die vom Verwaltungsausschuss am 25. Marz 2014 beschlossenen Kriterien fur die Auftrags-
vergaben in der Schilerbeférderung werden wie folgt verandert:

1. Entfallendes Kriterium:
Erklarung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fir
die Ausflihrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schi-
lerverkehrs das hierfiir im Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe vorgesehene Entgelt
unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zahlt und wahrend der Ausfiihrungs-
laufzeit Anderungen nachvollzieht.

2. Neues Kriterium:
Erklarung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fir
die Ausflihrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schi-
lerverkehrs ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zahilt.

3. Geéndertes Kriterium:
Haftpflichtversicherung fir jedes im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzte Fahr-
zeug mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz gentigenden Gesamtdeckungssumme fiir
Sach- und Personenschaden von mindestens 100 Mio. €, im Fall von Personenschaden
mit einer Deckung von mindestens 7,5 Mio. € je geschadigter Person.

Die veranderten Kriterien sind ab sofort anzuwenden.
Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25. Marz 2014 die in der Anlage 1 ge-
nannten Kriterien flr die Auftragsvergaben in der Schilerbeférderung ab 2014 beschlossen.

Zum 1. Juli 2016 ist das geanderte Niedersachsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue
und Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher Auftrage (Niedersachsisches Tariftreue- und
Vergabegesetz - NTVergG) in Kraft getreten. Aufgrund dieses Gesetzes werden folgende
Anderungen im Kriterienkatalog fiir die Auftragsvergaben in der Schiilerbeférderung vorge-
schlagen.
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Folgendes Kriterium soll im Kriterienkatalog entfallen:

Erkldrung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern flir die
Ausfiihrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schiilerver-
kehrs das hierfiir im Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe vorgesehene Entgelt unter den
dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zahlt und wéhrend der Ausfiihrungslaufzeit Ande-
rungen nachvollzieht.

Nach § 4 Abs. 3 NTVergG in der Fassung vom 31. Oktober 2013 durften 6ffentliche Auftrage
im freigestellten Schilerverkehr im Sinne des § 1 Nr. 4 Buchst. d der Freistellungs-Verord-
nung nur an Unternehmen vergeben werden, die bei Angebotsabgabe schriftlich erklart ha-
ben, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfliihrung der Leistung mindes-
tens das in Niedersachsen fir diese Leistung in einem der einschlagigen und reprasentati-
ven mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehene Entgelt unter
den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zu zahlen und Anderungen wahrend der Aus-
fihrungslaufzeit des jeweiligen Dienstleistungsauftrages nachzuvollziehen.

Die Vergabekammer Niedersachsen in Lineburg hat mit Beschluss vom 15. Mai 2015 fest-
gestellt, dass die Tariftreueregelung fur den freigestellten Schilerverkehr in § 4 Abs. 3 des
NTVergG aufgrund zwingender europarechtlicher Schranken unzulassig ist. Die gesetzliche
Regelung durfte daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr angewendet werden. Statt der Tarift-
reue wurde deshalb im Bereich des freigestellten Schilerverkehrs bis zum Inkrafttreten einer
Gesetzesanderung das allgemeine Mindestentgelt fir Dienstleistungen nach § 5 Abs. 1 NT-
VergG in Hohe von 8,50 € (brutto) pro Stunde gefordert.

Folgendes Kriterium soll in den Kriterienkatalog aufgenommen werden.

Erklérung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fiir die
Ausfiihrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schlilerver-
kehrs mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zahlt.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des NTVergG zum 1. Juli 2016 wurden die Min-
destentgelt- und Tariftreueregelungen verandert. Fir Vergabeverfahren, die erst nach die-
sem Zeitpunkt begonnen werden, mussen die 6ffentlichen Auftraggeber den Bietern eine
Erklarung zur Zahlung von Mindestentgelten nach dem Mindestlohngesetz abverlangen.

Mit der Forderung von Mindestentgelten soll sichergestellt werden, dass es bei der 6ffentli-
chen Auftragsvergabe nicht zu Wettbewerbsverzerrungen aufgrund sog. Dumpingléhne
kommt. Die Regelung dient insofern dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
vor Sozial- und Lohndumping sowie der Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme.

Folgendes Kriterium im Kriterienkatalog soll geéndert werden:

Haftpflichtversicherung fiir jedes im vertragsgegensténdlichen Verkehr eingesetzte Fahrzeug
mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz geniigenden Gesamtdeckungssumme fiir Sach-
und Personenschédden von mindestens 100 Mio. €, im Fall von Personenschédden mit einer
Deckung von mindestens 7,5 Mio. € je geschéadigter Person.

Seit 2009 gilt eine Haftpflichtversicherung mit dem héchstméglichen Deckungsschutz fir die
eingesetzten Fahrzeuge als Kriterium fir Auftragsvergaben in der Schilerbeférderung. Aus
Grunden der Rechtssicherheit wird seit dem Schuljahr 2015/2016 in den Erganzenden Ver-
tragsbedingungen zur Schilerbeférderung konkretisiert, dass die Unternehmen fir jedes im
vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzte Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung mit
einer dem Pflichtversicherungsgesetz gentiigenden Gesamtdeckungssumme fiir Sach- und
Personenschaden von mindestens 100 Mio. €, im Fall von Personenschaden mit einer De-
ckung von mindestens 7,5 Mio. € je geschadigter Person abzuschlieRen haben.

25 von 34 in Zusammenstellung



TOP 7.

Eine Ubersicht der zukiinftig geltenden Kriterien fir die Auftragsvergaben in der Schiilerbe-
forderung ist als Anlage 2 beigeflgt. Die bislang geltenden Kriterien ergeben sich aus der
Anlage 1.

Dr. Hanke

Anlagen:
bisherige Kriterien (Anlage 1)
zukunftige Kriterien (Anlage 2)
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Anlage 1

Bisherige Kriterien flr Auftragsvergaben in der Schilerbeférderung:

1. Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit des Unternehmens durch
eine Erklarung Gber den Gesamtumsatz des Unternehmens, des Umsatzes bezliglich des
Bereichs Schilerbeforderung in den vorangegangenen drei Geschaftsjahren und bei Auftrags-
vergaben mit Kraftomnibussen zur Eigenkapitalausstattung nach den Anforderungen der
Landesnahverkehrsgesellschaft

2. Einsatz von geeignetem und zuverlassigem Personal (Nachweis fir Personen, die mit Fahr-
erlaubnis Klasse B in der Schillerbeférderung eingesetzt werden, dass der Erste-Hilfe-Kurs
nicht alter als finf Jahre ist bzw. Nachweis flir Personen, die im Schulbusverkehr mit Fahr-
erlaubnis Klasse D eingesetzt werden, dass sie die Vorgaben der Berufskraftfahrer-Qualifi-
kations-Verordnung erfiillen)

3. Nachweis der fachlichen und technischen Leistungsfahigkeit des Unternehmens durch Be-
scheinigungen der offentlichen oder privaten Auftraggeber tber die wesentlichen, in den
letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des Rechnungswertes und der Leis-
tungszeit

4. Erklarung des Unternehmens, dass kein Ausschlussgrund wegen Unzuverlassigkeit vorliegt,
z. B. rechtskraftige Verurteilung wegen Verbrechen oder mehrfacher Verkehrsdelikte

5. Mitgliedschaft des Unternehmens in der Berufsgenossenschaft

6. Haftpflichtversicherung mit dem héchstmdglichen Deckungsschutz fir die eingesetzten
Fahrzeuge

7. Erklarung des Unternehmens, dass der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Sozial-
abgaben nachgekommen wird

8. Erklarung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern fr die
Ausfuhrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schilerver-
kehrs mindestens das in Niedersachsen flur diese Leistung in einem der einschlagigen und re-
prasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrage vorgesehene
Entgelt unter den dort jeweils vorgesehenen Bedingungen zahlt und wahrend der Ausfih-
rungslaufzeit Anderungen nachvollzieht

9. Vorlage eines erweiterten Filhrungszeugnisses

10. Grundsatzliche Altersbeschrankung des Fahrpersonals auf 67 Jahre

11. Anwendung des vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen heraus-
gegebenen Anforderungskatalogs fur Kraftomnibusse (KOM) und Kleinbusse (PKW), die zur
Befdrderung von Schilerinnen und Schilern und Kindergartenkindern besonders eingesetzt

werden

12. Bei Beftérderung von im Rollstuhl sitzenden Schulkindern:
Erfullung der Anforderungen der DIN 75078, Teil 1 teilweise, Teil 2 vollstandig

13. Mindeststandards bei der Einhaltung von Abgasnormen

- ab Schuljahr 2011/2012 Abgasklasse Euro 4
- ab Schuljahr 2015/2016 Abgasklasse Euro 5
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Anlage 2

Klnftige Kriterien fur Auftragsvergaben in der Schilerbeférderung:

1. Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit des Unternehmens durch
eine Erklarung Gber den Gesamtumsatz des Unternehmens, des Umsatzes bezliglich des
Bereichs Schilerbeforderung in den vorangegangenen drei Geschaftsjahren und bei Auftrags-
vergaben mit Kraftomnibussen zur Eigenkapitalausstattung nach den Anforderungen der
Landesnahverkehrsgesellschaft

2. Einsatz von geeignetem und zuverlassigem Personal (Nachweis fir Personen, die mit Fahr-
erlaubnis Klasse B in der Schillerbeférderung eingesetzt werden, dass der Erste-Hilfe-Kurs
nicht alter als finf Jahre ist bzw. Nachweis flir Personen, die im Schulbusverkehr mit Fahr-
erlaubnis Klasse D eingesetzt werden, dass sie die Vorgaben der Berufskraftfahrer-Qualifi-
kations-Verordnung erfiillen)

3. Nachweis der fachlichen und technischen Leistungsfahigkeit des Unternehmens durch Be-
scheinigungen der offentlichen oder privaten Auftraggeber tber die wesentlichen, in den
letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe des Rechnungswertes und der Leis-
tungszeit

4. Erklarung des Unternehmens, dass kein Ausschlussgrund wegen Unzuverlassigkeit vorliegt,
z. B. rechtskraftige Verurteilung wegen Verbrechen oder mehrfacher Verkehrsdelikte

5. Mitgliedschaft des Unternehmens in der Berufsgenossenschaft

6. Haftpflichtversicherung fir jedes im vertragsgegenstandlichen Verkehr eingesetzte Fahrzeug
mit einer dem Pflichtversicherungsgesetz gentigenden Gesamtdeckungssumme fiir Sach-
und Personenschaden von mindestens 100 Mio. €, im Fall von Personenschaden mit einer
Deckung von mindestens 7,5 Mio. € je geschadigter Person.

7. Erklarung des Unternehmens, dass der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Sozial-
abgaben nachgekommen wird

8. Erklarung des Unternehmens, dass es seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fir die
Ausfihrung der zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich des freigestellten Schilerver-
kehrs mindestens ein Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes zahlt.

9. Vorlage eines erweiterten Flihrungszeugnisses

10. Grundsatzliche Altersbeschrankung des Fahrpersonals auf 67 Jahre

11. Anwendung des vom Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen heraus-
gegebenen Anforderungskatalogs fur Kraftomnibusse (KOM) und Kleinbusse (PKW), die zur
Befdrderung von Schilerinnen und Schilern und Kindergartenkindern besonders eingesetzt
werden

12. Bei Beftrderung von im Rollstuhl sitzenden Schulkindern:
Erflllung der Anforderungen der DIN 75078, Teil 1 teilweise, Teil 2 vollstandig

13. Mindeststandards bei der Einhaltung von Abgasnormen

- ab Schuljahr 2011/2012 Abgasklasse Euro 4
- ab Schuljahr 2015/2016 Abgasklasse Euro 5
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Absender:
) i 16-02920
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Betreff:
Grunpflege-Patenschaften fur Schulen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 18.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (Entscheidung) 02.09.2016 o}

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten zu priifen, ob Schulen dauerhaft Patenschaften fir Griinanlagen in
unmittelbarer Nahe ihrer jeweiligen Schule Gibernehmen kénnen.

Sachverhalt:

In Skandinavien gibt es zahlreiche Schulen, die Patenschaften fur umliegende Parks und Grinflachen
Ubernommen haben. Dabei ist von einer so genannten Win-Win-Situation auszugehen, denn zum
einen fuhrt der Umgang mit Pflanzen und der Natur zu einem besseren Versténdnis der Jugendlichen
und Kinder flr ebendiese und zum anderen werden die Grunflachen aufgewertet und besser gepflegt.

Ziel des Antrages ist es daher, solche Patenschaften anzustofen und von Seiten der Stadtverwaltung
zu unterstitzen.

Anlagen:
keine
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Absender:
i ) 16-02870
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Antrag (ffentlich)

Fraktion Biindnis 90 - DIE GRUNEN im
Rat der Stadt

Betreff:

Schulkindbetreuung an der Grundschule Lindenbergsiedlung und
an anderen Grundschulen mit einem akuten Bedarf der
Schulkindbetreuung

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 25.08.2016 O
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 01.09.2016 o]
Schulausschuss (Vorberatung) 02.09.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.09.2016 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 13.09.2016 o]

Beschlussvorschlag:

1. Unabhangig von Lésungen, die im Rahmen der Schulkindbetreuung auch die Nutzung
von Klassenraumen ermoglichen kénnten, wird an der Grundschule
Lindenbergsiedlung ein zusatzlicher Betreuungspavillon aufgestellt, sodass spatestens
zum zweiten Schulhalbjahr (01.02.2017) eine zusatzliche Betreuungsgruppe
eingerichtet werden kann.

2.  Soweit keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfigung stehen, werden die Mittel
fur die Anschaffung und die Aufstellung des Pavillons Gberplanmalig bereitgestellt.

3.  Die Schule und der an der Grundschule Lindenbergsiedlung aktive freie Trager werden
eindringlich aufgefordert, ein gemeinsames Konzept fir eine kooperative offene
Ganztagsgrundschule zu entwickeln. Dabei sollten, wenn moéglich, auch zeitlich
begrenzte Interimslésungen bezlglich der Raumausstattung bericksichtigt werden.

4. An anderen Grundschulen, wie der Grundschule Lehndorf, an denen die zuséatzliche
Aufstellung von Betreuungspavillons oder andere raumliche Erweiterungen nicht
moglich sind, sollen ebenfalls schnellstmoglich Interimslosungen entwickelt werden.
Terminlich angestrebt flr die konkrete Umsetzung wird das zweite Schulhalbjahr,
spatestens aber das nachste Schuljahr. Voraussetzung fir diese Lésungen ist ein
gemeinsames Konzept zur Doppelnutzung von Radumen, das mit der Schule und
dem/den Jugendhilfetrager(n) abgestimmt wird und von beiden Partnern getragen wird.
Die Bereitschaft zur Entwicklung einer kooperativen Ganztagsschule sollte von der
jeweiligen Schulleitung ausdricklich erklart werden

Sachverhalt:

Der Bedarf an zusatzlicher Schulkindbetreuung ist enorm hoch. An einigen Schulen gibt es
besonders hohe Bedarfe, z.B. an den Grundschulen Lindenbergsiedlung, Lehndorf, Lamme.
Es wird aber immer klarer, dass die Hirden zur Umsetzung auch bei Bereitstellung der
Betriebskosten durch die Stadt vielfaltig sind:
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¢ Raumliche Probleme bezlglich der notwendigen Bereitstellung eines zusatzlichen
Betreuungsraumes pro Gruppe

e Bauliche Probleme und dabei weite Zeithorizonte bezuglich der Investitionen in die
raumliche Ausstattung von Ganztagsschulen (z. B. Mensen)

o Freiwilligkeitsprinzip der Schulen bezuglich der Einrichtung von kooperativen
Ganztagsschulen.

Wir brauchen aber dringend zumindest Interimslésungen, die eine zeithahe Erweiterung von
Schulkindbetreuung gemafl dem aktuellen Bedarf erméglichen und die entsprechenden
Engpéasse angehen. Wenn es um schnelle Lésungen geht, sollten dort, wo es rdumlich
maoglich ist, auch zusatzliche Betreuungspavillons aufgestellt werden.

Zur Situation an der Grundschule Lindenbergsiedlung teilte die Verwaltung auf Anfrage der
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 213 Siidstadt-Rautheim-Mascherode im August 2016 mit
(DS 16-02680-01):

"Die Schulanlage Bunsenstralie 22 wird von der Grundschule Lindenbergsiedlung und der
Aulenstelle der Hans-Wirtz-Schule, Forderschule kérperliche und motorische Entwicklung,
genutzt. Bis zum Ende des Schuljahres 2014/2015 waren in der Schulanlage auch die
Forderklassen Sprache der Grundschule Heidberg untergebracht. Da sich die Grundschule
Lindenbergsiedlung aufgrund der im Schulbezirk gelegenen Baugebiete zweizligig
entwickelt, bendtigte sie die frei gewordenen Raume. Die Grundschule Lindenbergsiedlung
und die AuRenstelle der Hans-Wirtz-Schule verfliigen derzeit Giber ausreichend raumliche
Ressourcen flir die schulische Versorgung. Es fehlt ein Raum fiir die Ausweitung des
Schulkindbetreuungsangebotes. Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplatzen zu
befriedigen, arbeitet die Stadt derzeit an neuen Konzepten zur optimalen Nutzung
schulischer Raume auch zum Zwecke der Schulkindbetreuung. Eine Alternative ist die
Aufstellung weiterer Betreuungspavillons."

Anlagen:
Keine
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Absender:
) i 16-02918
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (dffentlich)

Betreff:
Integration von schulpflichtigen Flichtlingen an Braunschweiger
Schulen

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 18.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (zur Beantwortung) 02.09.2016 o]

Unter den in Braunschweig lebenden jugendlichen Flichtlingen - egal, ob unbegleitete minderjahrige
Fluchtlinge oder gemeinsam mit ihrer Familie - ist auch ein groRRer Anteil von schulpflichtigen Kindern.
Um eine schnellst- und bestmdgliche Integration zu erreichen, muss dieser Schulpflicht nattrlich
nachgekommen werden.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Um wie viele Kinder im schulpflichtigen Alter handelt es sich?
2. In welchen Schulen werden diese beschult?

3. Wie viele zusatzliche Lehrerstunden stehen den betroffenen Schulen zur Verfliigung?

Anlagen:
keine
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Absender:
) . 16-02869
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (dffentlich)

Betreff:

Sporthalle der OGS Comeniusstr.

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 12.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (zur Beantwortung) 02.09.2016 o]

Sachverhalt:

Die Dach-/Deckenkonstruktion der Sporthalle der OGS Comeniusstralte muss wegen
festgestellter Mangel Gberprift und saniert werden. Die Giber 100 Jahre alte Halle ist fur
langere Zeit gesperrt. Seit der Umwandlung in eine OGS fehlen immer noch ein
entsprechendes Raumangebot und eine moderne Aula.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Wie kann das Sport- bzw. Bewegungsangebot in der Schule teilweise an anderen
Orten
durchgeflhrt werden?

2. lIst es in der Gesamtbetrachtung mittelfristig nicht wirtschaftlicher, eine entsprechende
multifunktionale Halle neu zu bauen?

3. Welche geschatzten Kosten wirden hier entstehen?

Anlagen:
Keine
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Absender:
) i 16-02919
CDU-Fraktion im Rat der Stadt Anfrage (dffentlich)

Betreff:
Kooperative Ganztagsgrundschule nach dem Braunschweiger
Modell

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 18.08.2016

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Schulausschuss (zur Beantwortung) 02.09.2016 o]

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Braunschweig hat in seiner letzten Sitzung einstimmig eine Neufassung des
"Rahmenkonzepts der Stadt Braunschweig zur Beteiligung am Betrieb von

Ganztagsgrundschulen" (Drucksachen-Nummer 16-02091) beschlossen. In diesem Konzept sind zwar
zahlreiche umzusetzende Malinahmen enthalten, jedoch keine Angaben Uber deren finanzielle
Auswirkungen. Besonders vor dem Hintergrund der Beratungen fir den Haushalt 2016 zu Beginn
dieses Jahres und den anstehenden Beratungen fiir den Haushalt 2017 ist es wichtig zu erfahren, wie
die Auswirkungen auf den laufenden Haushalt und die mittelfristige Finanzplanung sein werden.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1. Welche Kosten sind bis jetzt flir das Rahmenkonzept "Ganztagsgrundschule" an den schon
teilnehmenden Schulen entstanden?

2. Welche finanziellen Mittel missen im kommenden Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung
bertcksichtigt werden, um das beschlossene neue Rahmenkonzept umzusetzen?

3. Welchen Zeitrahmen sieht die Verwaltung zur Umsetzung des Rahmenkonzepts unter
Berlicksichtigung der zur Verfliigung stehenden Haushaltsmittel?

Anlagen:
keine
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	Ö Top 8.1 16-02920
	Ö Top 8.2 16-02870
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	Ö Top 9.2 16-02869
	Ö Top 9.3 16-02919

